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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

20 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
zurzeit geltenden Fassung 

Die Thyssengas GmbH, Kampstraße 49, 44137 Dortmund, 
beabsichtigt zur Netzverbindung der Erdgasverdichter- 
station Ochtrup mit dem Hochdruckring der Thyssengas 
GmbH den Bau der ca. 2.950 m langen Verbindungsleitung 
L00827 (DN 600) zwischen der Verdichterstation Ochtrup 
und der Gasdruckmess- und -regelanlage (GDMR-Anlage) 
Wester II, den Bau der ca. 105 m langen Anbindungsleitung 
L00828 (DN 600) zwischen der GDMR-Anlage Wester II 
und der Leitung L07511 sowie den Bau der ca. 75 m langen 
Anbindungsleitung L00829 (DN 600) zwischen der GD-
MR-Anlage Wester II und der Leitung L07505. 

Die Thyssengas GmbH, Dortmund, beantragte mit Schrei-
ben vom 22.12.2015 die Prüfung, ob – sofern keine UVP-
Pflicht besteht – auf ein Plangenehmigungsverfahren gemäß 
§ 43f EnWG wegen unwesentlicher Bedeutung verzichtet 
werden kann.

Das beantragte Vorhaben unterfällt aktuell der Anlage 1 
Ziffer 19.2.4 UVPG. Aufgrund einer standortbezogenen 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG wird festgestellt, 
dass für das beabsichtigte Vorhaben keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, 
da von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß 
§ 3a Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. 

Die der Feststellung zugrunde liegenden Unterlagen können 
auf Antrag nach den Bestimmungen des Umweltinforma-
tionsgesetzes bei der Bezirksregierung Münster, Domplatz 
1-3, 48143 Münster eingesehen werden.

Münster, 14.01.2016

Bezirksregierung Münster

Az. 25.05.01.03-7/15

Im Auftrag

gez. Brinkmann
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21 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster  
53.09L- 500-53.0054/15/4.4.1

45699 Herten, den 12.01.2016

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Gelsenkirchen hat einen 
Antrag zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb der 
Raffinerieanlage auf dem Betriebsgrundstück Pawiker Str. 
30, 45896 Gelsenkirchen (Gemarkung Buer, Flur 18, Flur-
stück 13), vorgelegt.

Die Ruhr Oel GmbH plant in der biologischen Abwasser-
vorbehandlungsanlage Veränderungen in der Abluftanlage 
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zur Verbesserung der Prozesse und zur Reduzierung der 
Umweltauswirkungen. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch- 
geführt. 

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da 
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das 
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 
des BImSchG.

Im Auftrag

gez. Baal

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2016 S. 29-30

22 Bekanntmachung gemäß § 3a desGesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster 
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48147 Münster, den 13.01.2016

Die AkzoNobel Industrial Chemicals GmbH hat einen 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zur Änderung 

der Chlor-Alkali-Elektrolyse auf dem Grundstück in 49479 
Ibbenbüren, Hauptstr. 47 (Gemarkung Ibbenbüren, Flur 11, 
Flurstücke 352, 375 und 397 sowie Flur 5, Flurstücke 94 
und 676) vorgelegt.

Gegenstand des Antrages ist die Umrüstung der vorhan- 
denen Chlor-Alkali-Elektrolyse vom Amalgam-Verfahren 
auf ein Membranverfahren und der Einsatz von Kalium- 
chlorid.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch- 
geführt. 

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da 
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das 
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 
des BImSchG.

Im Auftrag

gez. Dr. Conrady-Pigorsch

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2016 S. 30
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Domplatz 1-3, 48143 Münster,
Auskunft erteilt Frau Brockmeier, Tel. 0251-411-1097
Email: poststelle@brms.nrw.de
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